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(NR: GP XVIII IA 280/A AB 390 S. 60. BR: AB 4230 S. 551.)

176. Bundesgesetz: Änderung der Rechtsanwaltsordnung und des Rechtsanwaltsprüfungsgesetzes
(NR: GP XVIII IA 261/A AB 417 S. 61. BR: AB 4229 S. 551.)

177. Bundesgesetz: Wachebediensteten-Hilfeleistungsgesetz — WHG
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175. Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz
über die Beschäftigung von Kindern und

Jugendlichen geändert wird

Der Nationalrat hat beschlossen:

Das Bundesgesetz über die Beschäftigung von
Kindern und Jugendlichen 1987, BGBl. Nr. 599,
wird geändert wie folgt:

1. Nach § 18 Abs. 3 wird folgender Abs. 3 a
eingefügt:

„(3 a) Durch Kollektivvertrag kann für das
Gastgewerbe abweichend von Abs. 3 die Beschäfti-
gung Jugendlicher an aufeinanderfolgenden Sonn-
tagen innerhalb eines vom Kollektivvertrag festzule-
genden Zeitraumes von höchstens 23 Wochen pro
Kalenderjahr zugelassen werden. Innerhalb eines
Kalenderjahres dürfen die Jugendlichen jedoch
höchstens an 23 Sonntagen beschäftigt werden. In
diese Zahl ist die Hälfte der Sonntage einzurechnen,
die in die Zeit des Besuchs einer lehrgangs- oder
saisonmäßigen Berufsschule fallen."

2. § 19 Abs. 2 und 3 lautet:

„(2) Jugendliche, die gemäß § 18 Abs. 2 an
Sonntagen beschäftigt werden, haben Anspruch auf
eine ununterbrochene 43stündige Freizeit in der der
Sonntagsarbeit folgenden Arbeitswoche.

(3) Jugendliche im Gastgewerbe haben Anspruch
auf eine ununterbrochene wöchentliche Freizeit von
zwei zusammenhängenden Kalendertagen. Dies gilt
nicht, wenn eine Wochenfreizeit gemäß Abs. 1
eingehalten wird und in die folgende Arbeitswoche
ein betrieblicher Sperrtag fällt, an dem der
Jugendliche nicht beschäftigt wird."

3. Nach § 27 wird folgender § 27 a samt
Überschrift eingefügt:

„Anzeigepflicht

§ 27 a. (1) Der Dienstgeber hat die Beschäftigung
von Jugendlichen an aufeinanderfolgenden Sonnta-
gen gemäß § 18 Abs. 3 a dem Arbeitsinspektorat
anzuzeigen. Diese Anzeige hat zu enthalten:

1. Den Zeitraum, für den die Beschäftigung an
aufeinanderfolgenden Sonntagen vorgesehen
ist sowie jenen Zeitraum, in dem die
Jugendlichen an Sonntagen und an betriebli-
chen Sperrtagen im Sinne des § 19 Abs. 3 nicht
beschäftigt werden,

2. Zeiten des Besuches einer lehrgangs- oder
saisonmäßigen Berufsschule, soweit diese in
den Zeitraum gemäß § 18 Abs. 3 a fallen,

3. Familien- und Vornamen der Jugendlichen
sowie das Geburtsdatum.

(2) Die Anzeige gemäß Abs. 1 hat spätestens zwei
Wochen vor Beginn der Beschäftigung Jugendlicher
gemäß § 18 Abs. 3 a zu erfolgen.

(3) Das Arbeitsinspektorat hat Anzeigen gemäß
Abs. 1 auf Verlangen den gesetzlichen Interessen-
vertretungen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer
zugänglich zu machen."

4. Der bisherige Text des § 34 erhält die
Bezeichnung „(1)". Dem § 34 wird folgender Abs. 2
angefügt:

„(2) Die §§ 18 Abs. 3 a, 19 Abs. 2 und 3 sowie
§ 27 a, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl.
Nr. 175/1992, treten mit 1. Mai 1992 in Kraft."

Waldheim

Vranitzky
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1 7 6 . Bundesgesetz, mit dem die Rechtsan-
waltsordnung und das Rechtsanwaltsprüfungs-

gesetz geändert werden

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I
Änderung der Rechtsanwaltsordnung

Die Rechtsanwaltsordnung vom 6. Juli 1868,
RGBl. Nr. 96, zuletzt geändert durch das Bundes-
gesetz BGBl. Nr. 474/1990, wird wie folgt geän-
dert:

Im § 2

1. lauten die Abs. 2 und 3:

„(2) Die praktische Verwendung im Sinn des
Abs. 1 hat fünf Jahre zu dauern. Hievon sind im
Inland mindestens neun Monate bei Gericht und
mindestens drei Jahre bei einem Rechtsanwalt zu
verbringen.

(3) Auf die Dauer der praktischen Verwendung,
die nicht zwingend bei Gericht oder einem
Rechtsanwalt im Inland zu verbringen ist, sind auch
anzurechnen:

1. Zeiten des Doktoratsstudiums bis zum
Höchstausmaß von sechs Monaten, wenn an
einer inländischen Universität der akademi-
sche Grad eines Doktors der Rechtswissen-
schaften nach dem Bundesgesetz vom 2. März
1978, BGBl. Nr. 140, über das Studium der
Rechtswissenschaften erlangt wurde;

2. eine im Sinn des Abs. 1 gleichartige praktische
Verwendung im Ausland, wenn diese Tätig-
keit für die Ausübung der Rechtsanwaltschaft
dienlich gewesen ist."

2. wird dem Abs. 4 folgender Satz angefügt:

„Eine mehrfache Berücksichtigung von Zeiten nach
Abs. 1 bis 3 ist ausgeschlossen."

Artikel II
Änderung des Rechtsanwaltsprüfungsgesetzes
Das Rechtsanwaltsprüfungsgesetz, BGBl.

Nr. 556/1985, zuletzt geändert durch das Bundes-
gesetz BGBl. Nr. 163/1987, wird wie folgt geän-
dert:

Im § 2 Abs. 1 lauten der erste und der zweite Satz:

„Die Rechtsanwaltsprüfung besteht aus zwei
Teilprüfungen. Die erste Teilprüfung kann nach
Erlangung des Doktorates der Rechte oder, für
Absolventen des Diplomstudiums nach dem Bun-
desgesetz vom 2. März 1978, BGBl. Nr. 140, über
das Studium der Rechtswissenschaften, des Magi-
steriums der Rechtswissenschaften und einer
praktischen Verwendung im Ausmaß von zwei
Jahren, hievon mindestens neun Monate bei Gericht
und mindestens ein Jahr bei einem Rechtsanwalt,
abgelegt werden."

Artikel III

Übergangsbestimmung

Wurde die erste Teilprüfung vor dem 1. April
1993 erfolgreich abgelegt, so genügen als praktische
Verwendung zwischen den beiden Teilprüfungen
sechs Monate bei einem Rechtsanwalt, doch kann
die zweite Teilprüfung nicht vor Zurücklegung
einer praktischen Verwendung in der anrechenba-
ren Gesamtdauer von vier Jahren abgelegt werden.
An Ausbildungsveranstaltungen haben Rechtsan-
waltsanwärter, die diese Übergangsregelung in
Anspruch nehmen, insoweit teilzunehmen, als dies
in dem zur Verfügung stehenden Zeitraum möglich
und zumutbar ist.

Waldheim

Vranitzky

177 . Bundesgesetz über besondere Hilfelei-
stungen an Wachebedienstete des Bundes und
deren Hinterbliebene (Wachebediensteten-Hil-

feleistungsgesetz — WHG)

Der Nationalrat hat beschlossen:

1. Abschnitt

HILFELEISTUNGEN

Auslobung der Hilfeleistungen
§ 1. (1) Der zuständige Bundesminister hat den

Bund durch Auslobung (§ 860 ABGB) zu verpflich-
ten, nach diesem Bundesgesetz Wachebediensteten
oder deren Hinterbliebenen besondere Hilfeleistun-
gen zu erbringen. Diese Auslobung ist durch
Kundmachung im Bundesgesetzblatt zu verlautba-
ren.

(2) Die Zuständigkeit des Bundesministers
bestimmt sich nach der Diensthoheit über den
Wachebediensteten zum Zeitpunkt des Dienst- oder
Arbeitsunfalls.

Art der Hilfeleistungen

§ 2. (1) Als besondere Hilfeleistung an Wachebe-
dienstete ist die vorläufige Übernahme von
Ansprüchen durch den Bund vorgesehen.

(2) Als besondere Hilfeleistungen an Hinterblie-
bene von Wachebediensteten sind vorgesehen:

1. eine einmalige Geldleistung und
2. eine vorläufige Übernahme von Ansprüchen

durch den Bund.

Begünstigte

§ 3. (1) Wachebedienstete im Sinne dieses
Bundesgesetzes sind Beamte und Beamtinnen sowie
Vertragsbedienstete des Bundes im Gendarmerie-,


